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Anmeldung für die Mitgliedschaft
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Hiermit beantragen wir die Mitgliedschaft in der UKRcham, Schweiz. – Ukrainische Wirtschaftskammer, Schweiz, und somit auch gleichzeitig in SUBA, Swiss-Ukrainian usiness Chamber in Kyiv 

	Name/Firma*
	Rechtsform

	Strasse*
	Postfach

	PLZ/Ort*
	Kanton 

	Telephon*
	Telefax

	e@mail 
	Internet*


*Muss-Felder

Von den Statuten der UKRcham, Schweiz.-Ukrainische Wirtschaftskammer, haben wir auszugsweise auf der Rückseite dieses Formulars und vollständig auf der Webseite www.ukrcha.ch Kenntnis genommen, erkennen sie in allen Teilen an und sind bereit, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 


	CHF 


zu zahlen.

Für die Mitgliedschaft ist in unserem Unternehmen zuständig:

	Name*
	Vorname*

	Funktion*
	Abteilung

	Telephon direkt*
	e@mail*


*Muss-Felder

Ort
Unterschrift


Datum
Name in Blockbuchstaben


Firmendaten
Bitte geben Sie uns Ihre firmenspezifischen Daten möglichst vollständig an:

Gründungsjahr
Jahresumsatz ca. 


	Anzahl der Beschäftigten

	· 001 – 009 Beschäftigte
	· 010 – 0049 Beschäftigte
	· 50 – 199 Beschäftigte

	· 200 – 499 Beschäftigte
	· 500 – 1000 Beschäftigte
	· Über 1000 Beschäftigte


	Firmenart

	· Produktion, Montage und/oder Komplettierung, kein Vertrieb von Handelswaren

	· Produktion, Montage und/oder Komplettierung, sowie Vertrieb von Handelswaren

	· Nur Handel / Vertretung

	· Dienstleistungen ohne Handel


	Branchenzugehörigkeit

	· Beratung
	· Chemie / Pharma
	· Elektrotechnik / Elektronik

	· Engineering
	· Finanzdienstleistungen
	· Handel

	· Hoch- und Tiefbau
	· Lebensmittel
	· Informatik

	· Maschinenindustrie
	· Medien
	· Rechtsdienste

	· Telekommunikation
	· Textilien
	· Tourismus/Hotel/Gastronomie

	· Transportwesen
	· Übersetzungen
	· Andere Dienstleistungen



Auszug aus den Statuten
Art. 1  Name und Sitz

Unter dem Namen "Schweizerische – Ukrainische Wirtschaftskammer" (nachfolgend als UKRcham bezeichnet) besteht mit Sitz in Zürich ein Verein im Sinne der Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbesuches. Sitz und Gerichtsstand sind am Ort der Geschäftsstelle.

Art. 2  Vereinszweck

UKRcham bezweckt die Förderung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und der Ukraine, insbesondere durch die Organisation von geeigneten Anlässen und die Beschaffung von Informationen, die Erteilung von Auskünften, den Kontakt mit Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, den Handels- und Industriekammern vor Ort sowie den zuständigen öffentlichen Institutionen im Inland und Ausland.

Der Verein verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke.

Art. 4  Mitgliedschaft

Mitglied derUKRcham können natürliche Personen oder juristische Personen privaten oder öffentlichen Rechts sein, die in der Schweiz niedergelassen sind (Haupt‑ oder Zweigniederlassung) und sowohl als auch in der Ukraine Wohn- und / oder Firmensitz haben.

Bewirbt sich ein Antragsteller um die Mitgliedschaft bei der UKRcham, gilt der Antrag automatisch auch als für die SUBA gestellt. Ein zusätzlicher schriftlicher Antrag ist nicht notwendig. Die Mitglieder sind verpflichtet in beiden Vereinen Mitglied zu werden, die Mitgliedschaft nur in einem Verein des Verbunds ist ausgeschlossen. Der Vorstand kann Ausnahmen für Vereine zulassen. Zuständig für die Aufnahme ist der Vorstand. Vorbehalten bleibt Art. 65 ZGB 


Art. 5  Austritt
Mitglieder können unter Einhaltung einer 3-monatigen Kündigungsfrist auf Ende des Vereinsjahres austreten. Der Austritt wirkt für beide Vereine des Verbundes. Das Kündigungsschreiben erfolgt an die UKRcham.

Mitglieder, die austreten oder ausgeschlossen werden, haben auf das Vereinsvermögen keinen Anspruch (Art. 73 ZGB).
Art. 6  Beiträge

Die Mitglieder der UKRCHAM haben jährlich einen Beitrag an den Verein zu leisten. Die Beitragshöhe wird von der Vereinsversammlung jährlich festgesetzt. Der Beitrag ist auch bei einem Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes für das ganze Geschäftsjahr geschuldet.

Art. 17  Finanzen

Die Einnahmen der UKRCHAM bestehen vor allem aus:

· Jahresbeiträgen der Mitglieder

· Erträgen von Druckschriften und Veranstaltungen

· Honoraren für Dienstleistungen für Mitglieder und Nichtmitglieder

· Einkünften von Schlichtungsverfahren

· Freiwilligen Zuwendungen

· Allfälligen Erträgen aus dem Vermögen des Vereins

Art 19  Verpflichtungen

Für die Verbindlichkeiten der UKRcham haftet nur das Vereins-vermögen. Die persönliche Haftung der Mitglieder für Vereins-verbindlichkeiten ist ausgeschlossen.

Zur Deckung der allgemeinen Betriebskosten ist die Geschäftsstelle befugt, für Dienstleistungen an Mitglieder der UKRcham  sowie an Dritte eine Entschädigung zu verlangen, wobei die Mitglieder von einem ermässigten Tarif profitieren.

Lassen Sie den Betrag offen, wir werden mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Unsere webpage www.ukrcham.ch gibt ebenfalls Auskunft.








